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Rechtsmittelbelehrung

Volksabstimmung vom 22. November 2015

Stimmberechtigte 1 Stimmrechtsausweise 1
ohne Stimm

1 rechtsausweiseTotal 1 Urnen Vorzeitig gültig unterzeichnet
1 Total 1 Brieflich Brieflich nicht

i eingegangen 1

11506 4816 223 59 4473 61 0

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.

Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

Für das Wahlbüro:
Präsidentin: ...

.
1.Mitgiied:/,

Sekretär!nlSchreiberin:

Segen diesen Beschluss der Urnenabstimmung kann ein Stimmrechtsrekurs wegen Verlet

ung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, vor

iieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.

Im Übrigen kann gegen diesen Beschluss Gemeindebeschwerde im Sinne von § 151 Abs. 1

Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreiten der GemeindezweckE
oder Unbilligkeit) erhoben werden; diese ist innert 30 Tagen, von dieser Veröffentlichung ar
gerechnet, schriftlich an den Bezirksrat zu richten. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens ha

die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Wahlbüro Horgen


